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Bekanntmachungen Bundesärztekammer  

§ 34 Praxisschilder  
 
(01) Der Arzt hat auf seinem Praxisschild seinen Namen und die Bezeichnung als Arzt oder eine 
führbare Arztbezeichnung nach der Weiterbildungsordnung (Facharzt-, Schwerpunkt- oder 
Zusatzbezeichnung) anzugeben und Sprechstunden anzukündigen. Eine erworbene Facharzt-, 
Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnung darf nur in der nach der Weiterbildungsordnung zulässigen 
Form und nur dann geführt werden, wenn der Arzt im entsprechen Fachgebiet, Schwerpunkt oder 
Bereich tätig ist.  
 
(02) Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen tätig werden, können von der Ankündigung 
ihrer Niederlassung durch ein Praxisschild absehen, wenn sie dies der Ärztekammer anzeigen.  
 
(03) Das Praxisschild darf über die Angaben nach Absatz 1 hinaus Zusätze über medizinische 
akademische Grade, ärztliche Titel, Privatwohnung und Telefonnummern enthalten. Andere 
akademische Grade dürfen nur in Verbindung mit der Fakultätsbezeichnung genannt werden.  
 
(04) Folgende weitere Angaben dürfen, sofern die Voraussetzungen vorliegen, auf dem Praxisschild 
genannt werden: a) Zulassung zu Krankenkassen b) Durchgangsarzt  
 
(05) Die Bezeichnung "Professor" darf geführt werden, wenn sie auf Vorschlag der medizinischen 
Fakultät (Fachbereich) durch das entsprechende Landesministerium verliehen worden ist. Dasselbe 
gilt für die von einer ausländischen medizinischen Fakultät einer wissenschaftlichen Hochschule 
verliehene Bezeichnung, wenn sie nach Beurteilung durch die Ärztekammer der deutschen 
Bezeichnung "Professor" gleichwertig ist.  
 
(06) Die nach Abs. 5 Satz 2 führbare, im Ausland erworbene Bezeichnung ist in der Fassung der 
ausländischen Verleihungsurkunde zu führen.  
 
(07) Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärzten sind - unbeschadet des Namens einer 
Partnerschaftsgesellschaft - die Namen und Arztbezeichnungen aller in der Gemeinschaft 
zusammengeschlossenen Ärzte anzuzeigen. Der Zusammenschluss ist ferner entsprechend der 
Rechtsrom mit dem Zusatz "Gemeinschaftspraxis oder "Partnerschaft" anzukündigen. Die Fortführung 
des Namens eines nicht mehr berufstätigen, eines ausgeschiedenen oder verstorbenen Partners ist 
unzulässig. Hat eine ärztliche Gemeinschaftspraxis oder Partnerschaft gemäß § 23 Abs. 3 mehrere 
Praxissitze, so ist für jeden Partner zusätzlich der Praxissitz anzugeben.  
 
(08) Bei Kooperationen gemäß § 23 a darf sich der Arzt in ein gemeinsames Praxisschild mit den 
Kooperationspartnern aufnehmen lassen. Bei Partnerschaften gemäß § 23 b darf der Arzt, wenn die 
Angabe seiner Berufsbezeichnung vorgesehen ist, nur gestatten, dass die Bezeichnung Arzt oder eine 
führbare Facharztbezeichnung angegeben werden.  
 
(09) Zusammenschlüsse zu Organisationsgemeinschaften können nicht angekündigt werden.  
 
(10) Das Führen von Zusätzen die nicht gemäß den vorstehenden Vorschriften oder gemäß § 34a 
erlaubt sind, ist untersagt.  
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